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Drs.-Nr.: 7/4903

Thema: „Freie Bürger Schwarzenberg“ (FBS)

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„In der Freien Presse vom 07.12.2020 behauptet der Bundestagsabge-

ordnete Alexander Krauß (CDU), dass die Wählervereinigung ‚Freie

Bürger Schwarzenberg‘ (FBS) vom Verfassungsschutz als neo-
nationalsozialistisch eingestuft wird. In den sächsischen Verfassungs-
schutzberichten der Jahre 2018/2019 wird die Wählervereinigung nicht
als neo-nationalsozialistisch eingestuft.“

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Steht die Wählervereinigung „Freie Bürger Schwarzenberg“ unter Be-
obachtung des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen? Wenn
ja, bitte aufschlüsseln, seit wann, weswegen und mit welcher Einstu-
fung.

Frage 2:

Sofern Frage 1. mit ja beantwortet wird: Welche Erkenntnisse liegen
dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen zur Wählervereini-
gung „Freie Bürger Schwarzenberg“ insgesamt vor?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 und 2:

Der Beantwortung der Fragestellungen stehen gesetzliche Regelungen ent-

gegen (Artikel 51 Absatz 2 Verfassung des Freistaates Sachsen [Sächs—

Verf]). Gemäß § 15 Satz 1 Gesetz über den Verfassungsschutz im Freistaat
Sachsen (SächsVSG) unterrichten das Staatsministerium des Innern und

das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) Sachsen die Öffentlichkeit über
Bestrebungen und Tätigkeiten nach §§ 2 Absatz 1, 3 Absatz 1 SächsVSG.
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lnsoweit beschränkt sich die Berichterstattung auf erwiesene extremistische Bestre-
bungen.

Frage 3:

Hat die Staatsregierung Erkenntnisse, ob die Wählervereinigung „Freie Bürger
Schwarzenberg“ unter Beobachtung des Bundesamtes für Verfassungsschutz
steht? Wenn ja, welche?

Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt nicht zum Verantwortungsbereich der
Staatsregierung, auf den sich das Fragerecht der Mitglieder des Sächsischen Landta—

ges nach Artikel 51 SächsVerf erstreckt und zu deren Beantwortung die Staatsregie-
rung verpflichtet ist.

Frage 4:

Gab es von Seiten der Staatsregierung oder anderer hoheitlicher Stelle öffentli-
che Informationen zur ggf. bestehenden Beobachtung der „Freie Bürger Schwar-
zenberg“ durch das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen oder das Bun-
desamt für Verfassungsschutz?

Der sächsische Verfassungsschutzbericht 2019 erwähnt die Wählervereinigung „Freie
Bürger Schwarzenberg“ im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen im Mai 2019

aufgrund der Tatsache, dass Rechtsextremisten aus dem ehemaligen Verein Freigeist

e. V. im Erzgebirgskreis auf der sog. „Offenen Liste“ der Wählervereinigung „Freie Bür-

ger Schwarzenberg“ vertreten waren. Bei der Wählervereinigung selbst handelt es sich
nicht um eine erwiesene extremistische Bestrebung.

Frage 5:

Sofern es Informationen im Sinne von Frage 4. nicht gab: Welche Erkenntnisse
hat die Staatsregierung, woher der Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß
(CDU) seine Informationen bezog und welche Konsequenzen werden in diesem
Fall gegenüber Herrn Krauß gezogen?

Der Staatsregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor. Im Üb-

rigen unterliegt die Tätigkeit des Mitglieds des Deutschen Bundestages als Bundesor-
gan nicht dem Verantwortungsbereich der Staatsregierung.

undlichen Grüßen

;! Ci
ro . Dr. Roland Wöller
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